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Text 

Kontoinformationsdienste 

§ 61. (1) Ein Zahlungsdienstnutzer hat das Recht, Dienste zu nutzen, die den Zugang zu 
Zahlungskontoinformationen (§ 1 Abs. 2 Z 8) ermöglichen. Dieses Recht besteht nicht, wenn das 
Zahlungskonto nicht online zugänglich ist. 

(2) Es gelten folgende Anforderungen für Kontoinformationsdienstleister: 

 1. Er darf seine Dienstleistungen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des 
Zahlungsdienstnutzers erbringen. 

 2. Er hat sicherzustellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale des Zahlungsdienstnutzers 
keiner anderen Partei als dem Nutzer und dem Emittenten der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale zugänglich sind, und dass die Übermittlung durch den 
Kontoinformationsdienstleister über sichere und effiziente Kanäle erfolgt. 

 3. Er muss sich gegenüber dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienstnutzers 
bei jedem Kommunikationsvorgang identifizieren und hat mit dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer auf sichere Weise kommunizieren (§ 4 
Z 47). 

 4. Er darf nur auf Informationen von bezeichneten Zahlungskonten und damit in Zusammenhang 
stehenden Zahlungsvorgängen zugreifen. 

 5. Er darf keine sensiblen Zahlungsdaten anfordern, die mit den Zahlungskonten in Zusammenhang 
stehen. 

 6. Er darf im Einklang mit den Datenschutzvorschriften Daten nicht für andere Zwecke als für den 
vom Zahlungsdienstnutzer ausdrücklich geforderten Kontoinformationsdienst verwenden, darauf 
zugreifen oder speichern. 

(3) Der kontoführende Zahlungsdienstleister muss in Bezug auf Zahlungskonten 
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 1. mit dem Kontoinformationsdienstleister auf sichere Weise kommunizieren (§ 4 Z 47) und 

 2. Datenanfragen, die über die Dienste eines Kontoinformationsdienstleisters übermittelt werden, 
ohne Diskriminierung behandeln, es sei denn, es liegen objektive Gründe für eine andere 
Behandlung vor. 

(4) Das Erbringen von Kontoinformationsdiensten darf nicht vom Bestehen einer vertraglichen 
Beziehung zu diesem Zweck zwischen dem Kontoinformationsdienstleister und dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister abhängig gemacht werden. 
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